
 

Name des Betriebs: 

 

Betriebsanweisung 
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 (REACH) 

Stand: 05/2025 

Arbeitsbereich: Tätigkeit: Unterschrift: 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 
 

LiGreen Restroclean 
 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 
 
   

- H319 verursacht schwere Augenreizung. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 
 
 

 

 

 
Körperschutz: Schutzkleidung 
Augen-/Gesichtsschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166 
Handschutz: Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: 
Durchbruchszeit: min Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen 
reinigen und gut durchlüftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des 
Materials sind zu berücksichtigen. 
Atemschutz: Kein Schutz erforderlich 
Verhaltensregeln: keine besonderen Regeln. 
 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 

 
 

 
Im Brandfall: Geeignete Löschmittel: Auf Umgebung abstimmen Löschmaßnahmen auf die 
Umgebung abstimmen. Ungeeignete Löschmittel: kein Wasservollstrahl 
Auslaufen:  Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen 
Vorschriften entsorgt werden. 
Sonstiges: Nicht brennbar. Das Produkt selbst brennt nicht. Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig. 
Unfalltelefon: 112 
 

ERSTE HILFE – Notruf 112 

 

 
Ersthel- 
fer: 

Herr/Frau 

 

 
Nach Einatmen: für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. 
Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und 
Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Nach Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vor-
handene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Au-
genreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Nach Verschlucken: Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen 
(Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Allg. Hinweise: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Be-
triebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahren-
zone entfernen. Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vor-
handener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen 
nicht unbeaufsichtigt lassen. 
 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

 

 

 
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. 
Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. 
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